
 

Stadt Kelbra (Kyffhäuser) Verwaltungsvorlage

öffentlich

Einreicher Aktenzeichen Datum  Nummer Bearbeiter

Bürgermeister 28.11.2024 27-35/2024 Frau Kirchner

Beratungsfolge Termin
Stadtrat 10.12.2024
Stadtrat 04.02.2025

Beschlussgegenstand:
 
Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Ausgabe (Kauf Teilfläche eines Flurstücks in
Sittendorf)  

gesetzliche Grundlage:

§ 105 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i.V.m. §6 der
Haushaltssatzung 2024 der Stadt Kelbra (Kyffhäuser)  

Begründung:

Mit Beschluss (27-181/2023) vom 25.07.2023 hat sich der Stadtrat dazu entschieden, eine
Teilfläche eines Flurstücks in Sittendorf zu erwerben.
Es handelt sich dabei um eine Teilfläche in der Gemarkung Sittendorf.

Die Stadt Kelbra (Kyffhäuser) hatte im Jahr 2023 aufgrund der verspäteten Eröffnungsbilanz
keinen genehmigten Haushalt. Somit waren die Mittel für die Zahlung auch in 2024 nicht
eingestellt.
Somit muss eine außerplanmäßige Ausgabe beschlossen werden.
Es handelt sich um knapp 20.000 EUR.

Im Haushaltsplan 2024 sind 20.000 EUR für die Sanierung der Toilettenanlage in der Turnhalle
in Tilleda eingestellt.
Diese Mittel werden nun für die Auszahlung des Kaufpreises verwendet.   

Beratungsergebnis:

Gremium:   Stadtrat am:04.02.2025 TOP:
Anzahl
Mitglieder

anwesend: dafür: dagegen: Enthaltungen: Laut Vorschlag Abweichender
Beschluss:

  13+1
Aufgrund des § 33 (Mitwirkungsverbot) der Kommunalverfassung LSA in der derzeit gültigen Fassung waren
...../keine Mitglieder des Stadtrates  von d. Beratung u. Abstimmung  ausgeschlossen.
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